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Die herrschenden Klassen sind be
strebt, jede echte O. mit Hilfe staat
licher Zwangsmaßnahmen, einschließ
lich des Verbots, zu unterdrücken. 
Zur Verschleierung ihrer Klassenherr
schaft dulden sie aber eine Schein-
O., mit der die Mehrheit des Volkes 
über die tatsächlichen Herrschaftsver
hältnisse getäuscht werden soll; eine 
solche O.spartei hat nicht die Absicht, 
die herrschenden politischen und öko
nomischen Verhältnisse grundlegend 
zu verändern und solche gesellschaft
lichen Verhältnisse zu errichten, die 
dem Willen und dem Interesse des 
werktätigen Volkes entsprechen. Sie 
ist oftmals Ausdruck der Differenzen 
innerhalb der herrschenden Klassen. 
In sozialistischen Staaten existiert für 
eine O. keine objektive politische 
oder soziale Grundlage, denn die 
Arbeiterklasse - im Bündnis mit allen 
anderen Werktätigen - ist die macht
ausübende Klasse und zugleich Haupt
produktivkraft der Gesellschaft. Ihre 
Politik ist auf die weitere Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Le
bensniveaus des Volkes gerichtet; das 
erfordert die Weiterentwicklung der 
kameradschaftlichen und freundschaft
lichen Beziehungen zu den anderen 
werktätigen Klassen und Schichten.
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O rd n u n g sw id r ig k e i t :  schuldhaft be
gangene Rechtsverletzung, die eine 
Disziplinlosigkeit zum Ausdruck 
bringt und die staatliche Leitungs
tätigkeit erschwert oder die Entwick
lung des sozialistischen Gemein
schaftslebens stört, jedoch die Interes
sen der sozialistischen Gesellschaft 
oder einzelner ihrer Bürger nicht er
heblich verletzt und deshalb keine 
Straftat ist. Diese Rechtsverletzung 
muß in einer gesetzlichen Bestim
mung ausdrücklich als O. bezeichnet 
sein. O. behindern eine den gesell
schaftlichen Erfordernissen entspre
chende Organisierung und Gestaltung 
notwendiger staatlicher Maßnahmen

oder hemmen ihre Wirksamkeit; be
einträchtigen wirtschaftsleitcnde Maß
nahmen; stören die öffentliche —> 
Ordnung und Sicherheit; beeinträch
tigen notwendige Schutz- und Sichc- 
rungsmaßnahmen in ihrer Wirksam
keit bzw. verhindern oder erschwe
ren gesetzlich vorgesehene Kontroll- 
maßnahmen. Die Bekämpfung von
O. trägt dazu bei, die freiwillige, 
bewußte Disziplin der Bürger zur 
Gewährleistung von Ordnung und 
Sicherheit und zur Wahrung der 
Normen des sozialistischen Zusam
menlebens zu entwickeln. Damit wird 
zugleich Straftaten vorgebeugt und 
die sozialistische Gesetzlichkeit ge
festigt. Staatlich-rechtliche Reaktio
nen auf eine begangene O. können 
Ordnungsstrafmaßnahmen sein, die 
im Ergebnis eines Ordnungsstrafver
fahrens von den Ordnungsstrafbefug
ten fcstgelegt werden. Die wesent
lichsten Ordnungsstrafmaßnahmen 
sind: Verweis und Ordnungsstrafe. 
Für geringfügige O. kann in Rechts
vorschriften auch eine Verwarnung 
mit Ordnungsgeld vorgesehen sein, 
die in einem vereinfachten Verfahren 
ausgesprochen wird. Unter bestimm
ten, gesetzlich festgelegten Voraus
setzungen können auch Maßnahmen 
fcstgelegt werden, um künftigen O. 
vorzubeugen und die Folgen von O. 
zu beseitigen. Dazu gehören u. a.: 
Aufforderung an verpflichtete Bürger, 
den verletzten Rechtszustand wieder- 
hcrzustellen und die Durchführung 
von Maßnahmen auf seine Kosten 
(Ersatzvornahme), wenn er dieser 
Aufforderung nicht nachkommt; der 
Entzug oder die Beschränkung von 
Erlaubnissen (z. B. Fahrerlaubnis), 
Genehmigungen oder anderen von 
staatlichen Organen erteilten beson
deren Befugnissen. Die zielstrebige 
und gründliche Auseinandersetzung 
mit O. und ihren Ursachen muß ein 
fester Bestandteil der staatlichen Lei
tungstätigkeit sein.

O rd n u n g  u n d  S ich e rh e i t :  ein der
sozialistischen Gesellschaftsordnung


